
hatte sich berei ts am 28. September in der 
einst immig verabschiedeten Resolut ion 479 
(Text: VN 5/1980 S.187) n iedergeschlagen. 
Darin wurden Iran und Irak aufgefordert , ihre 
kr ieger ischen Auseinandersetzungen einzu­
stel len und den Konflikt fr iedl ich beizulegen. 
Beiden Staaten wurde zudem nahegelegt, 
auf alle Vermi t t lungsbemühungen einzuge­
hen. 
Der Konfl ikt zwischen den beiden islami­
schen Ländern schwelt seit langem. Bereits 
1974 war der Sicherheitsrat in die Grenz­
strei t igkeiten eingeschaltet worden . Damals 
hatten sich die Delegierten auf irakischen 
Antrag mit den blut igen Zwischenfäl len der 
vorangegangenen Monate befaßt. Ursache 
des Streits waren Meinungsverschiedenhei­
ten in der Aus legung des irakisch-iranischen 
Grenzvertrags von 1937. Die Vorschläge des 
Sicherheitsrats für eine fr iedl iche Bei legung 
in seiner Entschl ießung 348 vom 28. Mai 
1974 (Text: VN 3/1974 S.94) wurden schließ­
lich von beiden Seiten akzeptiert. 
II. Den noch laufenden Bemühungen der 
Vereinten Nationen war ein solcher Erfolg 
bisher nicht beschieden. Freilich haben sich 
inzwischen auch die Akzente des Konfl ikts 
verschoben. Während es bei den damaligen 
Auseinandersetzungen zwischen den bei­
den Ländern noch hauptsächl ich um ge­
wisse Abschni t te der gemeinsamen Grenze 
sowie die Nutzung des Grenzf lusses Shatt-
al-Arab ging, spielen heute grundsätzl ichere 
Probleme eine Rolle. Sowohl Iran wie auch 
Irak werfen sich gegensei t ig Einmischung in 
ihre inneren Angelegenhei ten vor. Hinzu 
kommen weltanschaul iche Dimensionen. 
Vor allem die Teheraner Führung beruft sich 
in ihrer Argumentat ion immer wieder auf ei­
nen neuinterpret ierten Islam, der sie zum 
Sprachrohr aller Unterdrückten mache, auch 
derer — so sieht sie es — im Irak. 
Bereits vor Ausbruch des offenen Krieges 
im vergangenen September hatten beide 
Seiten ihre jeweil igen Standpunkte den Mit­
gl iedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht und auf mögl iche Konfl iktherde 
aufmerksam gemacht. In einem Telegramm 
vom 16. Apri l 1980 wies der damalige irani­
sche Außenminister Ghotbzadeh den UN-
Generalsekretär darauf hin, daß in den ver­
gangenen Wochen tausende von Iranern 
und Irakern iranischer Herkunft — später 
war von 40 000 Menschen die Rede — vom 
Nachbarland in den Iran ausgewiesen wor­
den seien. Schon zuvor, mit Schreiben vom 
2. Apri l , hatte sich Iraks Außenminister Ham-
madi an Waldheim gewandt (UN-Doc.S/ 
13918) und die Beendigung der »illegalen 
Besetzung« der drei im Golf an strategisch 
wicht iger Stelle gelegenen Inseln Großer 
Tunb, Kleiner Tunb und A b u Mussa durch 
die Iraner gefordert . 
In darauffolgenden Schreiben an die verein­
ten Nationen äußerten sich beide Staaten zu 
den histor ischen Anrechten auf diese Inseln, 
die nach dem Abzug der Briten aus der Golf­
region 1971 nach Auffassung Teherans 
»wieder« Teil des iranischen Staatsgebietes 
geworden waren. Der Irak berief sich auf 
eine Zugehör igkei t der Inseln zur a r a b i ­
schen Nat ions beanspruchte sie aber nicht. 
Die Forderung auf »Rückgabe« stellten die 
Vereinigten Arabischen Emirate (S/14111). 
III. Wicht iger noch als das Problem der In­
selzugehörigkei t wurde jedoch die Frage 
der Einmischung in innere Angelegenhei ten. 
Man beschuldigte sich gegensei t ig, die Op­

posit ion im Nachbarland ermut igt und sogar 
militärisch unterstützt zu haben. Für die ira­
nische Führung stand fest — wie Präsident 
Bani-Sadr in e inem Brief an Generalsekretär 
Waldheim (S/14206) ausführte — , daß vom 
Irak aus die Unruhen in den Provinzen Khu-
sistan und Kurdistan geschür t worden wa­
ren. Bagdad auf der anderen Seite warf dem 
Iran vor, die Bürger iranischer Herkunft im 
eigenen Land gegen die Staatsführung auf­
zuhetzen (S/14020). 
A m 17. September kündigte Irak den Vertrag 
von Algier, in dem 1975 beide Staaten ihren 
Grenzzwist beigelegt hatten. Wenige Tage 
später, am 22. September, marschierten ira­
kische Truppen im Iran ein; iranische Flug­
häfen wurden bombardier t . UNO-General­
sekretär Waldheim appell ierte noch am glei­
chen Tag an die kr iegführenden Parteien, 
ihre bewaffneten Akt ionen einzustel len und 
miteinander ins Gespräch zu kommen — ein 
Appel l , dem sich am fo lgenden Tage auch 
der Präsident des Sicherheitsrats anschloß 
(Text: VN 5/1980 S.187). 
Auf Ant rag von Mexiko und Norwegen trat 
der Sicherheitsrat am 26. September zusam­
men, um eine Lösung zu f inden. Die zwei 
Tage später verabschiedete Auf forderung 
zur sofor t igen Feuereinstel lung in der be­
reits erwähnten Resolut ion 479 wurde vom 
Irak akzeptiert. Aus Teheran dagegen kam 
ein eindeut iges Nein (Brief von Staatspräsi­
dent Bani-Sadr an den Generalsekretär, 
S/14206). 
In leidenschaft l ichen Worten begründete am 
17. Oktober der aus Teheran angereiste Mi­
nisterpräsident Rajai vor dem Sicherheitsrat 
die Haltung seiner Regierung. Vor der Ein­
stel lung der Kampfhandlungen — so argu­
mentierte er — müsse der Aggressor erst 
die von ihm besetzten Gebiete wieder f rei­
geben. Er müsse zerschlagen und bestraft 
werden. Schließlich sei der Irak in sein Land 
eingefallen und habe es verwüstet . Sechs 
Tage später, am 23. Oktober, forder te der 
iranische UNO-Vertreter Ardakani dann, der 
Sicherheitsrat müsse den Irak als Angrei fer 
verurtei len und verlangen, daß er seine Trup­
pen sofort von iranischem Terr i tor ium abzie­
he. Der Rat solle den Irak zudem auffordern, 
Schadensersatz an sein Land zu entr ichten 
und außerdem die Behörden des Irak als 
Kr iegsverbrecher brandmarken. 
Dagegen warf der irakische Außenminister 
Hammadi im Sicherheitsrat am 15. Oktober 
dem Iran vor, den Versuch un ternommen zu 
haben, seine Regierung zu stürzen. Subver­
sion, Sabotage und Terror ismus seien von 
Teheran aus betr ieben worden . Dies stelle 
einen Bruch der Vereinbarungen von Algier 
dar, die somit der Iran längst vor der offiziel­
len Aufkündigung durch sein Land verletzt 
habe. 
IV. Weder ein neuerl icher Appel l des Präsi­
denten des Sicherheitsrats am 5. November 
(Text s. S.37 dieser Ausgabe) noch die Be­
mühungen der Blockfreien oder der Islami­
schen Konferenz oder einzelner Staatsober­
häupter haben bisher zum gewünschten Er­
folg geführt : A n der iranisch-irakischen 
Grenze wird weiter gekämpft . Auch der Son­
derbeauftragte Olof Palme, den Generalse­
kretär Waldheim im November in das Krisen­
gebiet geschickt hatte, kehrte am 25. No­
vember unverr ichteter Dinge aus Teheran 
und Bagdad zurück. Mitte Januar 1981 brach 
der ehemalige schwedische Ministerpräsi­
dent zu einer zweiten Mission auf, um im 

Krieg zwischen den beiden Staaten zu ver­
mit te ln; sie blieb freil ich ebenso wie sein 
drit ter, im Februar vor Ort un ternommener 
Vermi t t lungsversuch ohne unmit telbaren Er­
fo lg . Jk 

35. Generalversammlung: Flüchtlingsinitiative 
der Bundesrepublik Deutschland — Konzeption 
des vorbeugenden Flüchtlingsschutzes (4) 

I. Das Flücht l ingsproblem ist wel twei t zu 
einer wachsenden Bedrohung der gu tnach-
barschaft l ichen Beziehungen zwischen den 
Staaten und damit zu einem Wel tordnungs­
prob lem geworden. Hof fnungen auf einen 
allmählichen Abbau der Zahl von schät­
zungsweise 10 bis 12 Mill ionen Flüchtl ingen 
haben sich bisher nicht erfüllt. Insbesondere 
in der Drit ten Welt bedeuten ungelöste 
Flücht l ingsfragen eine Gefährdung der pol i­
t ischen und sozialen Stabilität sowie der 
wir tschaft l ichen Entwicklung der betrof fe­
nen Staaten und ganzer Regionen. 
Auf Initiative der Bundesrepubl ik Deutsch­
land hat sich die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen im Herbst 1980 nicht nur 
wie bisher mit den humanitären Aspek ten 
der wel twei ten Flüchtl ingsfrage, sondern 
erstmalig auch mit der Problematik vorbeu­
gender Maßnahmen zur Verh inderung zu­
künft iger Flücht l ingsströme befaßt. Zum Ta­
gesordnungspunk t 122 Hnternationale Zu ­
sammenarbei t zur Vermeidung neuer 
Flüchtl ingsströme< verabschiedete die 35. 
Generalversammlung am 11. Dezember 
1980 die Resolut ion 35/124, nachdem ein 
entsprechender Resolut ionsentwurf , der 
von der Bundesrepubl ik Deutschland und 
wei teren 24 Staaten des Westens und der 
Drit ten Welt e ingebracht worden war, am 
5. Dezember 1980 nach tei lweise turbu len­
ten Auseinandersetzungen den Pol i t ischen 
Sonderausschuß passiert hatte. Mit einer 
überwält igenden Mehrhei t von 105 Ja-St im­
men wurde die Resolut ion 35/124 bei 16 Ge­
genst immen vorwiegend von Staaten des 
Ostb locks und 14 Enthal tungen von der Ge­
neralversammlung angenommen. 
II. Materiell enthält die Resolut ion 35/124 
folgende wesent l iche Elemente: 
— Grundsätzl iche Bestät igung des Rechts 

und der Pflicht der Generalversamm­
lung, das wel twei te Flücht l ingsproblem 
nicht nur unter humanitären und sozialen 
Gesichtspunkten, sondern auch unter 
dem Aspekt der Prävention zu untersu­
chen (Präambel); 

— Bekräft igung des Rechts auf Rückkehr 
von Flüchtl ingen in ihre Heimatländer 
(Präambel); 

— Feststel lung, daß die Folgen von Mas­
senf lücht l ingsströmen über individuelles 
menschl iches Leid hinaus in schweren 
pol i t ischen, wir tschaft l ichen und sozia­
len Belastungen der gesamten Staaten­
gemeinschaft , insbesondere der Ent­
wicklungsländer, l iegen (Präambel) ; 

— Feststel lung, daß Massenf lücht l ings­
st röme nicht nur die innere Ordnung und 
Stabilität von Aufnahmestaaten, sondern 
auch die Stabilität ganzer Regionen und 
damit Welt fr ieden und internationale Si­
cherheit gefährden können (Präambel); 

— Verurtei lung von Unterdrückungs- und 
Rassisten-Regimen sowie Aggress ions­
akten, Fremdherrschaft und ausländi­
scher Besetzung als Hauptursachen für 
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Massenf lücht l ingsströme (Ziffer 1 des 
operat iven Teils). 

Prozedural trifft die Resolution zur weiteren 
Behandlung der Flüchtl ingsproblematik 
durch die Generalversammlung folgende 
Entsche idungen: 
— Einladung an die UN-Mitgl iedstaaten, 

dem Generalsekretär Stel lungnahmen 
und Vorschläge zur Flücht l ingsproble­
matik zu übermitteln, der darüber der 
36. Generalversammlung Bericht erstat­
ten soll (Ziffern 2 und 3 des operat iven 
Teils); 

— Aufnahme des Tagesordnungspunkts 
in ternat iona le Zusammenarbei t zur Ver­
meidung neuer Flüchtl ingsströme« in die 
vorläufige Tagesordnung der 36. Gene­
ralversammlung (Ziffer 4 des operat iven 
Teils). 

III. Die Bundesrepubl ik Deutschland hat 
die wesent l ichen Grundlinien ihrer Initiative 
mehrfach in der 35. Generalversammlung 
dargelegt (vgl. UN-Docs.A/35/PV.8, A /35 / 
242, A/SPC/35/SR.43) : Ihr theoret ischer 
Ansatz liegt in der Erkenntnis, daß eine Ef-
fekt iv ierung des Flücht l ingsschutzes die 
Vorver lagerung des Akt ionsradius der Ver­
einten Nationen aus dem kurativen in den 
präventiven Bereich erfordert. Diese Kon­
zept ion impliziert die These, daß die Verein­
ten Nationen strukturel l in der Lage sind, das 
dazu notwendige Instrumentar ium einzuset­
zen bzw. zu entwickeln, mit dem zukünft ig 
auf die Ursachen für die Entstehung von 
Flücht l ingsströmen eingewirkt werden kann. 
Nach den Vorste l lungen der Bundesrepubl ik 
Deutschland ist diese theoret ische Zielset­
zung durch fo lgende Maßnahmen in die Pra­
xis umsetzbar: materiell durch die Entwick­
lung allgemeiner Richtl inien für das Staaten­
verhalten in f lücht l ingsrelevanten Situa­
t ionen; institutionell durch prakt ische vor­
beugende Maßnahmen, insbesondere die 
Bi ldung eines ständigen Gremiums der Ge­
neralversammlung als zentrale Instanz auf 
dem Gebiet des vorbeugenden Flüchtl ings­
schutzes ; prozedural durch die Einsetzung 
eines Ad-hoc-Ausschusses der Generalver­
sammlung zur Erarbeitung von Richtlinien 
und prakt ischen vorbeugenden Maßnah­
men. 
Sowohl konzeptionel l als auch institutionell 
hat die Bundesrepubl ik Deutschland mit ih­
rer Flüchtl ingsinit iative Neuland betreten: 
Konzeptionel l haben sich die Bemühungen 
der internationalen Staatengemeinschaft um 
die Lösung des Welt f lücht l ingsproblems 
bislang auf die humanitäre Aufgabe be­
schränkt, die Folgen von Flucht oder Vertrei­
bung für die betrof fenen Menschen zu lin­
dern. Präventive Maßnahmen zur Identifizie­
rung und Beseit igung der Ursachen für die 
Entstehung von Massenf lücht l ingsströmen 
bl ieben hingegen ausgeklammert . Institutio­
nell haben die negativen Erfahrungen insbe­
sondere der beiden Genfer Flücht l ingskon­
ferenzen im Juli 1979 und im Mai 1980 (vgl. 
VN 4/1979 S.144f. bzw. 4/1980 S.141) in aller 
Deutl ichkeit bewiesen, daß die Vereinten 
Nationen de facto noch über keine s t ruk tu­
relle Basis für einen effektiven präventiven 
Flücht l ingsschutz verfügen. 
IV. Das Abst immungsergebn is zur Resolu­
t ion 35/124 reflektiert in der Frage der Eta­
bl ierung eines präventiven Flücht l ingsschut­
zes im Rahmen der Vereinten Nationen eine 
wei tgehende Solidarisierung deo Westens 
mit der Dritten Welt bei gleichzeit iger Isolie-
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rung der Sowjetunion auf den Kernbestand 
ihrer Klientel. Das eindrucksvol le positive 
Vo tum von 105 Staaten zur Flücht l ingsreso­
lution kann jedoch nicht darüber h inweg­
täuschen, daß nicht nur pro-sowjet ische 
Länder, sondern auch eine Reihe der Staa­
ten, die der Flüchtlingsinitiative grundsätz­
lich positiv gegenübers tehen, erhebl iche 
materielle und prozedurale Einwände gegen 
die präventive Flücht l ingskonzept ion der 
Bundesrepubl ik Deutschland haben (vgl. im 
einzelnen UN-Doc .A /SPC/35 /SR.43—49) . 
Während der Ostb lock jedoch durch sein 
negatives Vo tum zur Resolut ion 35/124 
seine grundsätzl iche Ab lehnung der Etablie­
rung eines präventiven Flücht l ingsschutzes 
im Rahmen der Vereinten Nationen doku­
mentiert hat, konzentr ieren sich die Beden­
ken anderer Staaten auf Einzelaspekte der 
Gesamtkonzept ion sowie auf die vorge­
schlagene prozedurale Behandlung der von 
der Bundesrepubl ik Deutschland kurzfr ist ig 
lancierten Flüchtl ingsinit iative. Die kategor i ­
sche Weigerung der Sowjetunion, die von 
der Bundesrepubl ik Deutschland vorge­
schlagene präventive Flücht l ingsstrategie 
der Vereinten Nationen mitzutragen, resul­
tiert aus der grundsätzl ichen Ablehnung ei­
nes zentralen UN-Gremiums für den präven­
tiven Flücht l ingsschutz. Nach Auffassung 
der Sowjetunion bedeutet die Schaffung ei­
ner solchen »supranat ionalen Inst i tut ion« 
einmal eine Kompetenzanmaßung der Gene­
ralversammlung insbesondere im Verhältnis 
zum Sicherheitsrat, zum anderen bewertet 
sie diese Inst i tut ion als Versuch, unzulässi­
gerweise in die inneren Angelegenhei ten an­
derer Staaten einzugreifen (vgl. UN-Doc.A/ 
SPC/35/SR.44, Ziffern 3 4 — 3 8 ) . Die Debatte 
im Poli t ischen Sonderausschuß der Gene­
ralversammlung hat gezeigt, daß sich die 
Bedenken von Staaten des Westens und der 
Drit ten Welt ebenfalls auf die Err ichtung ei­
ner zentralen UN-Inst i tut ion sowie auf die 
Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses der 
Generalversammlung zur Erarbeitung von 
Richtlinien für das Staatenverhalten sowie 
prakt ischen vorbeugenden Maßnahmen 
konzentr ieren. Diese Vorbehalte sind jedoch 
nicht Ausdruck einer grundsätzl ichen A b ­
lehnung der präventiven Flücht l ingskonzep­
t ion der Bundesrepubl ik Deutschland, son ­
dern beruhen vielmehr darauf, daß ihre ma­
teriellen Elemente bislang noch nicht ausrei­
chend präzisiert worden sind. Um eine 
breite Zus t immung zur Resolut ion 35/124 
zu erreichen, mußte die Bundesrepubl ik 
Deutschland daher in der 35. Generalver­
sammlung von ihren Maximalposi t ionen ab­
rücken und zunächst insbesondere auf die 
Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses zur 
Erarbeitung von Richtlinien für das Staaten­
verhalten und prakt ischen vorbeugenden 
Maßnahmen sowie auf die Festschre ibung 
der materiellen Elemente ihrer präventiven 
Flücht l ingskonzept ion wei tgehend verz ich­
ten. Die Resolut ion 35/124 erscheint daher 
insoweit kopf last ig, als ihr operativer Teil mit 
Ausnahme der Verurtei lung best immter Ur­
sachen für die Entstehung von Flüchtl ings­
s t römen ausschließlich prozeduraler Natur 
ist. Die materielle Begründung für die Not­
wendigkei t der Etablierung eines präventi­
ven Flücht l ingsschutzes im Rahmen der 
Vereinten Nationen hat h ingegen lediglich in 
der Präambel ansatzweise Eingang gefun­
den. 
V. Die Vorschläge der Bundesrepubl ik 

Deutschland zur Etablierung eines präventi­
ven Flücht l ingsschutzes im UN-System wer­
fen in der Tat eine Reihe pol i t ischer und völ­
kerrecht l icher Probleme auf, die sich auf 
zwei Kernbereiche reduzieren lassen: 
• Es könnte argumentiert werden, daß die 
satzungssystemat ische Einordnung des Be­
reiches >Präventiver Flüchtl ingsschutz« ins­
besondere im Verhältnis zum Akt ionsradius 
des Sicherheitsrats noch einer eindeut igen 
Klärung bedarf. Als Sonderproblemat ik auf 
dem Gebiet der internationalen Beziehun­
gen fallen Ursachen und Wirkungen grenz­
überschrei tender Flücht l ingsströme zwar ei­
nerseits unter den Aspekt der Aufrechter­
haltung von Welt fr ieden und internationaler 
Sicherheit, andererseits jedoch auch in den 
Bereich des Menschenrechtsschutzes. Von 
der sachl ichen Standor tbes t immung im 
Charta-System hängt es ab, wie das Kompe­
tenzverhältnis zwischen Sicherheitsrat und 
Generalversammlung im Bereich des prä­
ventiven Flücht l ingsschutzes zu beurtei len 
ist. 
• Weiterhin könnte die Frage gestellt wer­
den, ob die von der Bundesrepubl ik 
Deutschland vorgeschlagenen Richtlinien 
für das Staatenverhalten sowie die prakt i­
schen vorbeugenden Maßnahmen über­
haupt taugliche Mittel sind, mit denen auf die 
Ursachen für die Entstehung von Flücht­
l ingsströmen eingewirkt werden kann. A n ­
derersei ts ist nicht auszuschl ießen, daß 
Richtl inien und prakt ische vorbeugende 
Maßnahmen Anlaß zu Zweifeln an ihrer 
Rechtmäßigkeit im Hinblick auf den Grund­
satz der Nichte inmischung in die inneren 
Angelegenhei ten von Staaten geben könn­
ten. Berücksicht igt man, daß — neben hö­
herer Gewalt — die Hauptursachen für die 
Entstehung von Flücht l ingsströmen in zwi­
schenstaat l icher (militärischer) sowie inner­
staatl icher (strukturel ler und physischer) 
Gewal tanwendung liegen und die General­
versammlung grundsätzl ich keine verbindl i­
chen Entsche idungskompetenzen ausüben 
kann, so ist bereits im derzeit igen Stadium 
der Diskussion absehbar, daß sowohl Richt­
linien für das Staatenverhalten als auch 
prakt ische vorbeugende Maßnahmen kei­
nen recht l ich b indenden Charakter, sondern 
lediglich einen pol i t isch-moral ischen Aussa­
gewert besi tzen können. 
Die Etabl ierung eines effektiven präventiven 
Flücht l ingsschutzes im Rahmen der Verein­
ten Nationen wi rd entscheidend davon ab­
hängen, ob diese offenen Kernfragen gelöst 
werden können und ob bei der internatio­
nalen Staatengemeinschaft der pol i t ische 
Wille vorhanden ist, den Vereinten Nationen 
im Bereich der Flücht l ingsprävention eine 
zentrale Rolle zuzuweisen. Bö 

UN-Friedenstruppen: Veränderungen Im 
Kommando In Nahost und auf Zypern (5) 

Änderungen an der Spitze der f r iedenssi­
chernden Operat ionen der Vereinten Natio­
nen, die in der zweiten Februarhälfte bzw. 
zum I .März 1981 in Kraft t reten, gab UN-Ge­
neralsekretär Kurt Waldheim am Jahresende 
bekannt : 
Generalmajor Günther Greindl (Österreich), 
bisher Kommandant der Beobachter t ruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenent­
f lechtung (UNDOF) auf den Golanhöhen, 
übern immt das Kommando der Fr iedenssi-
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